
Verordnung
zum Schutz des Greifensees (Natur- und Landschafts
schutzgebiet mit überkommunaler Bedeutung),
Gemeinde Maur
(Anderung)
(vom 18. Februar 1998)

Die Baudirektion verfügt:

1. Die Verordnung zum Schutz des Greifensees (3DV Nr. 333
vom 3. März 1994) wird wie folgt geändert:
a) Im nordwestlichen Bereich der Parzelle Kat.-Nr. 5639 wird die

Landschaftsschutzzone lilA aufgehoben und durch eine Natur
schutzumgebungszone hA gemäss beiliegendem Plan ersetzt.

b) Auf Parzelle Kat.-Nr. 1054 wird die Landschaftsschutzzone 1113
aufgehoben und durch eine Naturschutzzone 1 gemäss beffiegen
dem Plan ersetzt.

II. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen ab Veröffent
lichung schriftlich begründeter Rekurs beim Regienmgsrat einge
reicht werden. Alifälligen Rekursen kommt gemäss § 211 Abs. 4 PBG
keine aufschiebende Wirkung zu.

Baudirektion
Hofmann
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